




Wer führt Baulärmprognosen durch? 

Um	Baulärmprognosen	sachgerecht	zu	erstellen	

und	im	Ergebnis	zu	beurteilen,	bedarf	es,	unab-

hängig	von	der	Bereitstellung	der	Eingangsdaten	

zu	Baumaschinen	und	-verfahren,	einer	ent-

sprechenden	Fachkenntnis	und	Erfahrung.	Fällt	

eine	Prognose	zu	positiv	aus,	wird	der	Bauherr	in	

falscher	Sicherheit	gewogen.	Fällt	sie	zu	negativ	

aus,	werden	Maßnahmen	daraus	abgeleitet,	die	gar	

nicht	erforderlich	wären.

Baulärmprognosen	erstellen	in	der	Regel	entspre-

chend	ausgerüstete	akustische	Beratungsbüros.	

Akustikbüros,	die	ihre	Kompetenz	in	Baulärmfra-

gen	speziell	extern	überprüfen	ließen,	können	dies	

durch	das	Logo	der	Deutschen	Akkreditierungs-

stelle	(DAkkS)	nach	außen	hin	dokumentieren.	Ak-

kreditierte	Büros	findet	man	unter	www.dakks.de.

Auch	Akustikbüros,	die	als	zugelassene	Stelle	

nach	§	29b	BImSchG	bekannt	gegeben	wurden,	

lassen	eine	entsprechende	Kompetenz	erwarten,	

auch	wenn	bei	einer	§	29b-Bekanntgabe	das		

Thema	Baulärm	keine	unmittelbare	Rolle	spielt.
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Abbildung 5:	Beispiel	für	Baulärmprognose	beim	Anwohner	–	Berechnungsmodell	2	zur	Prüfung	der	

Wirksamkeit	von	Lärmminderungsmaßnahmen

Erst	durch	den	Nachweis,	dass	vermeidbarer	Lärm	durch	entsprechende	Maßnahmen	auch	vermieden	

wird,	können	Geräuschbelastungen,	die	über	den	Immissionsrichtwerten	der	AVV	Baulärm	liegen,	für	

den	betroffenen	Anwohner	als	zumutbar	eingestuft	werden	(siehe	Kapitel	4).



29

mögLIcHKeITeN der 
LärmmINderuNg  

6

Wie	in	Kapitel	3	bereits	dargestellt,	muss	bei	

innerstädtischen	Baustellen	mit	einem	relevanten	

Baumaschineneinsatz	in	der	Regel		davon	ausge-

gangen	werden,	dass	–	bei	einer	üblichen	täglichen	

Arbeitszeit	von	8	bis	10	Stunden	-	die	Immissions-

richtwerte	der	AVV	Baulärm	nicht	eingehalten	wer-

den	und	damit	eine	Zumutbarkeit	des	Baulärmes	

nicht	sichergestellt	ist.

Diese	Minderungsmaßnahmen	sind	keine	Standardleistungen	und	gesondert	durch	den	Bauherrn/	

Auftraggeber	zu	vergüten.	Die	Wirksamkeit	von	Lärmminderungsmaßnahmen	ist	immer	einzelfallbezo-

gen	und	kann	nicht	verallgemeinert	werden.

Lärmminderungsmaßnahmen an der Quelle:

Lärmminderungsmaßnahmen	an	der	Quelle	sind	die	wirkungsvollsten	Maßnahmen,	da	sie	die	Geräu-

schentstehung	unmittelbar	beeinflussen.	Sie	können	baulich-konstruktiv,	aber	auch	organisatorischer	

Art	sein.

Beispiele	für	baulich-konstruktive	Maßnahmen	wären	z.	B.:

•	Lärmschutzwände	an	einer	ortsfesten	Baumaschine	bzw.	einem	Baugerät	(z.	B.	Kreissäge),

•	nachrüstbare	Schallschutzelemente	an	Gerüsten,

•	Abschirmungen	und/oder	Einhausungen	im	Bereich	des	Arbeitsortes.

Beispiele	für	organisatorische	Maßnahmen	wären	z.	B.:	

•	Organisation	der	Baustelle	(z.	B.	der	Baustellenzufahrten	möglichst	weit	weg	oder	abgeschirmt	zu	den						

			Anwohnern;	vorab	vom	Bauherrn/Planer	zu	klären!),

•	Ausschreiben	eines	lärmärmeren	Bauverfahrens,

•	Beschränkung	der	täglichen	Einsatzdauer	lautstarker	Baumaschinen	2	und/oder	Beschränkung		

			der		Anzahl	gleichzeitig	eingesetzter	Maschinen,	als	ausdrückliche	Vorgabe	in	der	bauseitigen		

			Leistungsbeschreibung.

2	In	Anlehnung	an	die	AVV	Baulärm	findet	man	häufig	eine	2-stufige	Beschränkung	auf	tagsüber:		

≤	8	Stunden	oder	sogar	≤	2,5	Stunden	sowie	nachts:	≤	6	Stunden	oder	sogar	≤	2	Stunden.

Werden	Lärmminderungsmaßnahmen	erforderlich,	können	sie	unterschiedlich	ansetzen:

•	Lärmminderungsmaßnahmen	an	der	Quelle,

•	Lärmminderungsmaßnahmen	auf	dem	Ausbreitungsweg,

•	Lärmminderungsmaßnahmen	beim	Betroffenen.



Lärmminderungsmaßnahmen auf dem  

Ausbreitungsweg: Lärmminderungsmaßnahmen	

auf	dem	Ausbreitungsweg	sind	weniger	effektiv	im	

Vergleich	zu	Maßnahmen	an	der	Schallquelle.		

Aber	bei	nicht-ortsfesten	Geräuschquellen,	wie		

z.	B.	Fahrzeugen,	besteht	meist	gar	nicht	die	Mög-

lichkeit	für	quellnahe	Maßnahmen.	

Ein	typisches	Beispiel	für	derartige	Lärmminde-

rungsmaßnahmen	sind	(mobile)	Lärmschutzwände	

(siehe	Abbildung	6)	im	Randbereich	der	Baustelle.		

Als	„Lärmschutzwände“	können	auch	ohnehin	not-

wendige	Baustellencontainer	verwendet	werden		

(siehe	Abbildung	5).

Lärmminderungsmaßnahmen beim Betroffenen:

Baulich-konstruktive	Lärmminderungsmaßnah-

men	beim	Betroffenen,	wie	z.	B.	eine	Lärmschutz-

wand	vor	der	Fassade,	kommen	in	der	Praxis	nur	

sehr	selten	vor.

Ist	die	Geräuschbelastung	beim	Betroffenen	aber	

unzumutbar	hoch	–	dies	kann	insbesondere	nachts	

der	Fall	sein	–	können	organisatorische	Maßnah-

men	erforderlich	werden.	Solche	Maßnahmen	

können	nur	im	Einverständnis	mit	dem	Betroffenen	

umgesetzt	werden.

Zu	den	„Lärmminderungsmaßnahmen“	kann	in	der	

Baustellenpraxis	auch	schon	das	„Um-Verständ-

nis-Werben“	für	eine	erhöhte	Geräuschbelastung	

zählen.	Es	ist	zwar	kein	„Allheilmittel“,	wurde	

aber	an	vielen	Baustellen	mit	Erfolg	eingesetzt.	

Es	beginnt	damit,	dass	man	frühzeitig	mit	den	Be-

troffenen	nach	einem	gemeinsamen	Lösungsweg	

sucht.	Häufig	findet	man	auf	diesem	Weg	auch	

die	Unterstützung	der	zuständigen	Behörden.	Von	

großer	Bedeutung	sind	hierbei	Transparenz	und	

die	Einhaltung	von	Abmachungen.	Viele	Anwohner	

haben	Verständnis	für	Baustellen	und	die	damit	

zwangsläufig	einhergehende	Geräuschbelastung.	

Es	hilft	sehr,	wenn	Beginn/Ende,	aber	auch	Dauer	

der	geräuschintensiven	Bauphasen,	vorab	bekannt	

sind.

Selbstverständlich	sollte	sein,	dass	ein	Ansprech-

partner	des	Bauherrn	während	der	Bauzeit	per-

manent	telefonisch	erreichbar	ist,	wenn	es	doch	

einmal	etwas	aktuell	zu	klären	gibt.

	

Abbildung 6:	Bauseitig	ausgeschriebene	Lärmschutzwand	auf	der	Baustelle	„Neubau	Siemens	

Konzernzentrale“	in	München
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äquivalenter Schallleistungspegel LW,eq, LWA,eq

Der	äquivalente	Schallleistungspegel	ist	ein	zeitlich	gemittelter	Schallleistungspegel.	Wie	lange	die	Mit-

telungszeit	dauert,	hängt	vom	Einzelfall	ab.	Die	Mittelungszeit	kann	z.	B.	1	Sekunde,	1	Stunde,	die	Dauer	

eines	bestimmten	Arbeitsablaufs	oder	auch	ein	ganzer	Tag	etc.	sein.	Der	äquivalente	Schallleistungspegel	

besitzt	eine	über	die	Mittelungszeit	gleichförmige	Pegelhöhe	und	enthält	die	gleiche	Schallleistung	wie	das	

über	die	Mittelungszeit	schwankende	Geräusch.	Er	stellt	in	der	Akustik	den	Mittelwert	eines	schwankenden	

Geräusches	an	seiner	Quelle	dar.	Der	äquivalente	Schallleistungspegel	kann	bereits	die	Empfindlichkeit	des	

menschlichen	Ohres	berücksichtigen	(siehe	„A-Bewertung“).	Er	wird	als	LW,eq	oder	als	LWA,eq	gekennzeich-

net.	Die	Einheit	des	Schallleistungspegels	wird	entsprechend	in	dB	oder	A-bewertet	(siehe	A-Bewertung)		

in	dB(A)	angegeben.

äquivalenter Dauerschallpegel Lp,eq, LpA,eq

Der	äquivalente	Dauerschallpegel	ist	ein	zeitlich	gemittelter	Schalldruckpegel.	Wie	lange	die	Mittelungs-

zeit	dauert,	hängt	vom	Einzelfall	ab.	Die	Mittelungszeit	kann	z.	B.	1	Sekunde,	1	Stunde,	die	Dauer	eines	

bestimmten	Arbeitsablaufs	oder	auch	ein	ganzer	Tag,	etc.	sein.	Der	äquivalente	Dauerschallpegel	besitzt	

eine	über	die	Mittelungszeit	gleichförmige	Pegelhöhe	und	enthält	die	gleiche	Schallenergie	wie	das	

über	die	Mittelungszeit	schwankende	Geräusch.	Er	stellt	in	der	Akustik	den	zeitlichen	Mittelwert	eines	

schwankenden	Geräusches	bei	einem	Empfänger	dar.	Der	äquivalente	Dauerschallpegel	kann	bereits	die	

Empfindlichkeit	des	menschlichen	Ohres	berücksichtigen	(siehe	„A-Bewertung“).	Er	wird	er	als	Lp,eq	(ohne	

A-Bewertung)	oder	als	LpA,eq	(mit	A-Bewertung)	gekennzeichnet.	Die	Einheit	des	Schalldruckpegels	wird	

dann	entsprechend	in	dB	oder	A-bewertet	in	dB(A)	angegeben.	Soll	ein	Schalldruckpegel	als	Kenngröße	für	

die	Lärmabstrahlung	einer	Maschine	dienen,	muss	zwingend	eine	Angabe	über	die	Entfernung	zur	Maschi-

ne	mit	angegeben	werden.

äquivalenter Taktmaximal-Mittelungspegel LAFTeq

Der	Taktmaximal-Mittelungspegel	wird	durch	ein	spezielles	Messverfahren	ermittelt,	das	in	DIN	45641,	

Ausgabe	Juni	1990,	geregelt	ist.	Hier	geht	es	um	die	Berücksichtigung	der	Lästigkeit	kurzzeitig	stark	

schwankender	Geräusche	(„Impulshaltigkeit“).	Während	der	äquivalente	Dauerschallpegel	durch	eine	

stetige	zeitliche	Mittelung	gebildet	wird,	wird	beim	Taktmaximalpegelverfahren	der	Messzeitraum	in	5-Se-

kunden-Intervalle	zerlegt.	In	jedem	5-Sekunden-Intervall	wird	der	höchste	Pegel	ermittelt	und	unterstellt,	

er	wäre	im	gesamten	5-Sekunden-Intervall	vorhanden.	Die	Lautstärke	wird	damit	künstlich	erhöht.	Je	

impulshaltiger	ein	Geräusch	ist,	desto	stärker	weicht	der	Taktmaximalpegel	vom	äquivalenten	Dauerschall-

pegel	ab.	Er	wird	daher	in	Deutschland	zur	Ermittlung	des	Lästigkeitszuschlags	KIMP	für	die	Impulshaltig-

keit	verwendet:	KIMP	=	LAFTeq	–	LAeq.	Hochwertige	Schallpegelmesser	können	zeitgleich	den	Taktmaximal-

Mittelungspegel	sowie	den	äquivalenten	Dauerschallpegel	ermitteln,	so	dass	der	Impulszuschlag	direkt	am	

Messgerät	abgelesen	werden	kann.
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Beurteilungspegel	Lr 

Impuls-	und/oder	tonhaltige	Geräusche	werden	trotz	gleichem	Schalldruckpegel	von	den	meisten	Menschen	

als	belästigender	empfunden	im	Vergleich	zu	gleichförmigen	Geräuschen	(z.	B.	viel	befahrene	Straße	oder	auch	

Geräusche	aus	Lüftungsanlagen).	Zur	Berücksichtigung	einer	solchen	Lästigkeit	erhält	der	ermittelte	äquiva-

lente	Dauerschallpegel	Lästigkeitszuschläge,	die	den	ermittelten	Schalldruckpegel	künstlich	erhöhen.		

Die	in	Deutschland	gebräuchlichsten	Lästigkeitszuschläge	im	Zusammenhang	mit	Baulärm	sind	der	Zuschlag	

für	Impulshaltigkeit	(KIMP	in	dB)	sowie	für	Tonhaltigkeit	(KT	in	dB).

Auf	der	anderen	Seite	ist	ein	Geräusch,	das	nicht	die	ganze	Zeit	vorhanden	ist,	sondern	z.	B.	nur	ein	paar	Stun-

den	am	Tag	eher	zumutbar	als	ein	länger	vorhandenes	Geräusch.	Zusätzlich	zu	den	Lästigkeitszuschlägen	gibt	

es	daher	auch	eine	Abminderung	des	äquivalenten	Dauerschallpegels,	wenn	ein	Geräusch	nicht	die	ganze	Zeit	

im	Beurteilungszeitraum	vorhanden	ist.

Beurteilungszeitraum

Ein	Schutz	der	Nachtruhe	ist	von	besonderer	Bedeutung.	Zumutbarer	Lärm	darf	daher	am	Tag	lauter	sein	im	

Vergleich	zur	Nacht.	Beim	Baulärm	werden	daher	die	Beurteilungszeiträume	„Tag“	und	„Nacht“	unterschieden.	

Den	„Tag“	bildet	der	Zeitraum	von	07:00	–	20:00	Uhr	und	die	Nacht	entsprechend	die	Zeit	von	20:00	Uhr	–	07:00	

Uhr.	Der	Beurteilungszeitraum	am	Tag	beträgt	demzufolge	13	Stunden	und	der	der	Nacht	11	Stunden.	Bei	der	

Beurteilung	von	Baulärm	wird	bei	der	Ermittlung	des	Beurteilungspegels	berücksichtigt,	wenn	ein	Geräusch	

nicht	über	den	gesamten	Beurteilungszeitraum	vorhanden	ist.	Der	ermittelte	äquivalente	Dauerschallpegel	

wird	künstlich	reduziert.	Die	Höhe	der	Reduktion	hängt	von	der	Einwirkdauer	TEin	einer	Geräuschquelle	im	

Vergleich	zum	Beurteilungszeitraum	ab	und	ist	für	Deutschland	in	der	AVV	Baulärm	geregelt.	Die	Reduktion	

beträgt	z.	B.	am	Tag	5	dB,	wenn	eine	Maschine	statt	der	gesamten	13	Stunden	nur	8	Stunden	im	Einsatz	ist		

und	Lärm	erzeugt.	In	der	Nacht	hingegen	würde	ein	8-stündiger	Einsatz	zu	keiner	Reduktion	führen.	In	der	

Nacht	dürfte	eine	Maschine	nur	maximal	6	Stunden	Lärm	erzeugen,	um	eine	Pegelreduktion	von	5	dB		

angerechnet	zu	bekommen.

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer

Unter	der	„durchschnittlichen	täglichen	Betriebsdauer“	wird	die	durchschnittliche	effektive	Arbeitszeit	einer	

Maschine	–	also	die	eigentliche	Zeit	mit	Lärmemissionen	–	verstanden.	Wichtig	ist,	dass	bei	einer	Baulärmpro-

gnose	die	akustischen	Kenngrößen	(z.	B.	der	äquivalente	Taktmaximal-Mittelungspegel)	zur	durchschnittlichen	

täglichen	Betriebsdauer	passt.	Umfasst	die	Betriebsdauer	auch	ruhige	Zeiten,	wie	z.	B.	das	Umsetzen	einer	

Baumaschine	oder	Rüstzeiten,	muss	dies	auch	beim	zugehörigen	Mittelungspegel	berücksichtigt	sein.

Einwirkdauer TEin

Am	Messtag	vorgefundene	Einwirkdauer	des	jeweiligen	(Teil-)Vorgangs.

Frequenzbewertung: A-Bewertung dB(A)

Bei	der	A-Bewertung	handelt	es	sich	um	eine	Frequenzbewertung,	die	der	Empfindlichkeit	des	menschlichen	

Gehörs	nachempfunden	ist.	Tiefe	und	sehr	hohe	Töne	werden	vom	Menschen	weniger	laut	wahrgenommen	im	

Vergleich	zu	mittleren	Tonhöhen.	Bei	der	A-Bewertung	werden	die	Frequenzen	des	Schalls	entsprechend	der	

A-Kurve	unterschiedlich	gewichtet.	Die	Pegelwerte	erhalten	dann	als	Index	ein	„A“,	z.	B.	LpA.	Die	Einheit	wird	in	

dB	oder	meist	in	dB(A)	angegeben.

Impulshaltigkeit, Impulszuschlag KIMP

Der	Impulszuschlag	KIMP	ist	ein	Lästigkeitszuschlag	und	wird	bei	impulshaltigen	Geräuschen	berücksichtigt.	

Impulshaltige	Geräusche	sind	bei	gleichem	Mittelungspegel	lästiger	als	nicht	impulshaltige	Geräusche.		

Der	Zuschlag	für	die	Impulshaltigkeit	wird	durch	LAFTeq	–	LAeq	(Einheit	dB)	bestimmt.

Maximalpegel	LAFmax, LWAFmax

Der	Maximal-Schalldruckpegel	LAFmax	(Einheit	dB(A))	ist	die	lauteste	Pegelspitze,	die	in	einem	Messzeitraum	

aufgetreten	ist.	Ein	solches	Einzelereignis	ist	häufig	nicht	repräsentativ,	so	dass	zur	Charakterisierung	von	

kurzzeitigen	Pegelspitzen	meist	der	mittlere	Maximalpegel	LAF1	verwendet	wird.	Wird	aus	dem	gemessenen	

Schalldruckpegel	die	Schallleistung	ermittelt,	erhält	man	den	Maximal-Schallleistungspegel	LWAFmax		

(Einheit	dB(A)).
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Mittlerer Maximalpegel LAF1, LWAF1

Der	mittlere	Maximal-Schalldruckpegel	LAF1	(Einheit	dB(A))	ist	eine	statistische	Größe.	Der	Zeitverlauf	eines	

Geräuschs	wird	dabei	z.	B.	in	1	Sekundenintervalle	zerlegt	und	die	einzelnen	Pegel	der	Höhe	nach	sortiert.	

Der	Pegel,	der	in	1%	der	Zeit	erreicht	wird,	ist	der	mittlere	Maximal-Schalldruckpegel	LAF1.	Nur	in	1%	der	

Zeit	wird	diese	Pegelhöhe	erreicht	oder	überschritten.	In	99	%	der	Zeit	ist	der	Schalldruckpegel	geringer.	

Wird	aus	dem	gemessenen	Schalldruckpegel	die	Schallleistung	ermittelt,	erhält	man	den	mittleren	

Maximal-Schallleistungspegel	LWAF1	(Einheit	dB(A)).	Der	mittlere	Maximalpegel	ist	ein	Maß	für	die	höchsten	

kurzzeitigen	Pegelspitzen,	die	von	einer	Geräuschquelle	erzeugt	werden.

Schalldruckpegel Lp, LpA

Der	Schalldruckpegel	ist	ein	Maß	für	die	Lautstärke	und	hängt	damit,	im	Gegensatz	zum	Schallleistungs-

pegel,	von	der	Entfernung	zwischen	Schallquelle	und	Empfänger	ab.	Der	Schalldruckpegel	kann	bereits	die	

Empfindlichkeit	des	menschlichen	Ohres	berücksichtigen	(siehe	„A-Bewertung“).	Entsprechend	wird	er	als	

Lp	oder	als	LpA	gekennzeichnet.	Der	Schalldruckpegel	wird	entsprechend	in	dB	oder	A-bewertet	in	dB(A)	

angegeben.	Da	Geräusche	in	ihrer	Lautstärke	in	der	Regel	mit	der	Zeit	schwanken,	schwankt	auch	der	

Schalldruckpegel	(s.	a.	äquivalenter	Dauerschallpegel).

Schallleistungspegel Lw, LWA

Der	Schallleistungspegel	ist	die	insgesamt	von	einer	Schallquelle	pro	Zeiteinheit	abgestrahlte	Schall-

energie.	Er	ist	somit	eine	Eigenschaft	einer	Geräuschquelle.	Die	Schallleistung	kann	von	den	Betriebs-

bedingungen	abhängen.	Sie	ist	aber,	da	sie	eine	Eigenschaft	der	Geräuschquelle	ist,	unabhängig	von	der	

Entfernung	zum	Empfänger	oder	auch	von	sonstigen	Hindernissen	auf	dem	Ausbreitungsweg.	Die	abge-

strahlte	Schallleistung	breitet	sich	aus	und	wird	als	Schalldruckpegel	beim	Empfänger	wahrgenommen.	

Der	Schallleistungspegel	kann	bereits	die	Empfindlichkeit	des	menschlichen	Ohres	berücksichtigen	(siehe	

„A-Bewertung“).	Entsprechend	wird	er	als	LW	(ohne	A-Bewertung)	oder	als	LWA	(mit	A-Bewertung)	gekenn-

zeichnet.	Die	Einheit	des	Schallleistungspegel	wird,	wie	beim	Schalldruckpegel,	entsprechend	in	dB	oder		

A-bewertet	in	dB(A)	angegeben.	An	der	Einheit	selbst	sind	daher	Schalldruckpegel	und	Schallleistungspe-

gel	nicht	unterscheidbar.	Da	Geräusche	in	ihrer	Lautstärke	in	der	Regel	mit	der	Zeit	schwanken,	schwankt	

auch	der	Schallleistungspegel	mit	der	Zeit.

Stand der Technik

Dem	Stand	der	Technik	entsprechen	zunächst	alle	branchenüblichen,	d.h.	in	der	Praxis	erprobten	und	

erfolgreich	angewendeten	Verfahren	zur	Bewältigung	einer	Bauaufgabe.	Für	eine	Prüfung,	ob	ein	Verfahren	

dem	Stand	der	Technik	entspricht	sind	sowohl	das	Verfahren	selbst,	die	technische	Eignung	zur	Durchfüh-

rung	des	geplanten	Bauvorhabens	sowie	die	wirtschaftliche	Vertretbarkeit	mit	zu	berücksichtigen.	Hierzu	

ist	nur	das	Verfahren	selbst	zu	betrachten,	ohne	Berücksichtigung	von	Lärmschutz/Lärmminderungsmaß-

nahmen.	

Das	BImSchG	sieht	in	der	Anlage	zu	§	3	Absatz	6	BImSchG	verschiedene	Anhaltspunkte	zur	Bestimmung	

des	Stands	der	Technik	vor.		So	sind	vergleichbare	Verfahren,	Vorrichtungen	und	Betriebsmethoden,	die	mit	

Erfolg	im	Betrieb	erprobt	wurden	(branchenübliche	Verfahrens-	und	Betriebsweisen),	einzubeziehen.	

Tonhaltigkeitszuschlag KT

Der	Tonhaltigkeitszuschlag	KT	wird	bei	Geräuschen	mit	deutlichen	tonalen	Anteilen	berücksichtigt	und	kann	

bei	Baulärm	gemäß	AVV	Baulärm	bis	zu	5	dB	betragen.	Im	Gegensatz	zum	Impulszuschlag	wird	der	Tonzu-

schlag	in	der	Regel	gutachterlich	vergeben	und	nicht	messtechnisch	bestimmt.	Tonhaltige	Geräusche	sind	

bei	gleichem	Mittelungspegel	lästiger	als	nicht	tonhaltige	Geräusche.

äquivalenter Taktmaximal-Schallleistungspegel	LWATeq

Zeitlich	gemittelter	Schallleistungspegel	in	dB(A)	über	den	(Teil-)Vorgang,	ermittelt	nach	dem	5	Sekunden-	

Taktmaximalpegelverfahren.	Dieser	Wert	beinhaltet	bereits	den	Impulszuschlag	KIMP.
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•	Bundes-Immissionsschutzgesetz	–	Gesetz	zum	

Schutz	vor	schädlichen	Umwelteinwirkungen	

durch	Luftverunreinigungen,	Geräusche,	Erschüt-

terungen	und	ähnliche	Vorgänge	(Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz	-	BImSchG),	in	der	Fassung	

der	Bekanntmachung	vom	17.05.2013	(BGBl.	I	S.	

1274),	das	durch	Artikel	76	der	Verordnung	vom	

31.08.2105	(BGBl.	I	S.	1474)	geändert	worden	ist

•	Allgemeine	Verwaltungsvorschrift	zum	Schutz	

gegen	Baulärm	–	Geräuschimmissionen	–	(AVV	

Baulärm)	vom	19.08.1970

•	Richtlinie	2000/14/EG	des	Europäischen	Parla-

ments	und	des	Rates	vom	08.	Mai	2000	zur	Anglei-

chung	der	Rechtsvorschriften	der	Mitgliedstaaten	

über	umweltbelastende	Geräuschemissionen	von	

zur	Verwendung	im	Freien	vorgesehenen	Geräten	

und	Maschinen.	Amtsblatt	der	Europäischen	Ge-

meinschaften	L	162/1	vom	03.07.2000

•	Berichtigung	der	Richtlinie	2000/14/EG	des	

Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	08.	

Mai	2000	zur	Angleichung	der	Rechtsvorschriften	

der	Mitgliedstaaten	über	umweltbelastende	Ge-

räuschemissionen	von	zur	Verwendung	im	Freien	

vorgesehenen	Geräten	und	Maschinen.	Amtsblatt	

der	Europäischen	Gemeinschaften	L	162	S.	1	vom	

03.07.2000,	Amtsblatt	der	Europäischen	Gemein-

schaften	L	311	S.	50	vom	12.12.2000	und	weiterer	

Berichtigung	gemäß	Amtsblatt	der	Europäischen	

Gemeinschaften	L	165	S.	35	vom	17.6.2006

•	Richtlinie	2005/88/EG	des	Europäischen	Par-

laments	und	des	Rates	vom	14.	Dezember	2005	

zur	Änderung	der	Richtlinie	2000/14/EG	über	die	

Angleichung	der	Rechtsvorschriften	der	Mitglied-

staaten	über	umweltbelastende	Geräuschemissi-

onen	von	zur	Verwendung	im	Freien	vorgesehenen	

Geräten	und	Maschinen

•	Verordnung	zur	Durchführung	des	Bundes-

Immissionsschutzgesetzes	(Geräte-	und	Maschi-

nenlärmschutzverordnung	–	32.	BImSchV)	vom	

29.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3478),	zuletzt	geändert	

durch	Artikel	83	der	Verordnung	vom	31.	August	

2015	(BGBl.	I	S.	1474)

•	Stephanie	Englert-Dougherty,	Baulärm	und	

Sozialadäquanz,	Schriften	zum	Deutschen	und	

Internationalen	Bau-,	Umwelt	und	Energierecht,	

Hrsg.	Prof.	Dr.	Axel	Wirth,	2016

Bei	den	nachfolgend	aufgeführten	Quellen	handelt	es	sich	um	eine	Auswahl,	die	keinen	Anspruch	auf	

Vollständigkeit	erhebt.	Gültig	sind	jeweils	die	aktuellsten	Fassungen	der	angegebenen	Quellen.
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Nachfolgend	fi	ndet	sich	eine	Auswahl	an	Literatur.	Sie	erhebt	keinen	Anspruch	auf	Vollständigkeit,	

gibt	aber	zumindest	einen	Eindruck	über	die	Fülle	an	Informationsmöglichkeiten,	die	von	den	

Bundesländern	bereitgehalten	werden.

•	Homepage	der	Stadt	Stuttgart	zum	Stichwort	
			„Lärm	durch	Baustellen“

BAdeN-würTTemBerg: 

•	Bayerisches	Immissionsschutzgesetz	(BayImSchG)	vom	08.	Oktober	1974,	zuletzt	geändert	durch	§	1	Nr.				
			170	VO	zur	Anpassung	des	LandesR	an	die	geltende	Geschäftsverteilung	vom	22.	7.	2014	(	GVBl	S.	286	)
•	Merkblatt	zum	Schutz	g	egen	Baulärm;	Herausgeber:	Landratsamt	München;	Stand	2009
•	Stadt	Nürnberg:	Merkblatt	zur	Durchführung	gewerblicher	Abbrüche;	Herausgeber	Stadt	Nürnberg	-		
			Umweltamt

•	Landes-Immissionsschutzgesetz	Berlin	(LImSchG	Bln)	vom	5.	Dezember	2005	(GVBl.	S.	735,	ber.	2006		
			S.	42),	BRV	2190-7,	zuletzt	geändert	durch	Art.	I	Erstes	ÄndG	vom	3.02.2010	(GVBl.	S.	38)	in	
			Verbindung	mit	Ausführungsvorschriften	zum	Landes-Immissionsschutzgesetz	Berlin	(AV	LImSchG	Bln)				
			vom	10.07.2013
•	Baulärm	–	Informationen,	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften;	Herausgeber	Senatsverwaltung	für			
			Stadtentwicklung	und	Umwelt;	Stand	2012

BAYerN: 

BerLIN: 
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•	Hansestadt	Greifswald:	Merkblatt	„Maßnahmen	zum	Schutz	gegen	Luftverunreinigungen	
			und	Baulärm	bei	der	Durchführung	von	Abbrucharbeiten

•	Landes-Immissionsschutzgesetz	Rheinland-Pfalz	(LImSchG	RP)	vom	20.	Dezember	2000	(GVBl.	S.	578),			
			zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	19.	August	2014	(GVBl.I	Nr.	194)
•	Stadt	Ingelheim:	Merkblatt	Baulärm

•	Gesetz	zum	Schutz	vor	Luftverunreinigungen,	Geräuschen	und	ähnlichen	Umwelteinwirkungen		
			(Landes-Immissionsschutzgesetz	-	LImSchG)	Schleswig-Holstein	vom	6.	Januar	2009

•	Stadt	Jena:	Hinweise	zum	Schutz	vor	Baulärm	und	Luftverunreinigungen	beim	Baustellenbetrieb;		
			Herausgeber:	Stadtverwaltung	Jena,	Fachdienst	Umweltschutz;	Stand	2014

mecKLeNBurg-vorPommerN

rHeINLANd-PfALz

ScHLeSwIg-HoLSTeIN

THürINgeN

•	Gesetz	zum	Schutz	vor	Luftverunreinigungen,	Geräuschen	und	ähnlichen	Umwelteinwirkungen		
			(Landes-Immissionsschutzgesetz	-	LImschG	-)	Nordrhein-Westfalen	vom	18.	März	1975	(GV.	NRW.	S.	232)				
			zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	5.	Juli	2011	(GV.	NRW.	S.	358)	
•	Kreis	Lippe:	Merkblatt	„Schutz	gegen	Baulärm“;	Herausgeber:	Kreis	Lippe	Der	Landrat,	Abt.	Umwelt	und			
			Energie;	Stand	2013

NordrHeIN-weSTfALeN

•	Landes-Immissionsschutzgesetz	Brandenburg	(LImSchG	BB)	vom	22.	Juli	1999	(GVBl.	S.	386),	zuletzt				
			geändert	durch	Art.	8	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2014	(GVBl.I	Nr.	32)

•	BremImSchG	-	Bremisches	Immissionsschutzgesetz,	Bremisches	Gesetz	zum	Schutz	vor		
			schädlichen	Umwelteinwirkungen	vom	26.	Juni	2001	(Brem.GBl.	S.	219),	zuletzt	geändert	durch		
			Gesetz	vom	16.	November	2010	(Brem.GBl.	S.	567)

•	Merkblatt	„Ausnahmegenehmigung	Baulärm“;	Herausgeber:	Behörde	für	Stadtentwicklung	und		
			Umwelt	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg;	Stand	2013

•	Stadt	Frankfurt/Main:	Merkblatt	Baulärm;	
			Herausgeber:	Der	Magistrat	der	Stadt	Frankfurt	am	Main	

BrANdeNBurg:  

BremeN:  

HAmBurg

HeSSeN
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8.4

•	Technischer	Bericht	zur	Untersuchung	der	Geräuschemissionen	von	Baumaschinen	der	Hessischen		

			Landesanstalt	für	Umwelt	und	Geologie,	Heft	2	von	2004

•	Technischer	Bericht	zur	Untersuchung	der	Geräuschemissionen	von	Baumaschinen,	Umweltplanung,				

			Arbeits-	und	Umweltschutz	Heft	247,	Hessisches	Landesamt	für	Umwelt	und	Geologie,	1998

•	Lärm-	und	Vibrations-	Arbeitsschutzverordnung	(LärmVibrationsArbSchV)

•	Arbeitsstättenverordnung	(ArbStättV),	Anhang	1,	Nummer	3.7

•	Verordnung	zur	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	(ArbMedVV),	Anhang	Teil	3											

•	DGUV	Vorschrift	1	Grundsätze	der	Prävention;		§§	29,	30,	31	

•	Technische	Regel	Lärm	(TRLV)	-	Teil	Allgemeines,	Teile	1-3

•	DGUV	Regel	100-001	Grundsätze	der	Prävention

•	DGUV	Regel	112-194	Benutzung	von	Gehörschutz

•	DIN	EN	ISO	9612	Akustik	–	Bestimmung	der	Lärmexposition	am	Arbeitsplatz

•	DGUV	Information	212-024	Gehörschutz	

•	Lärm	in	der	Bauwirtschaft	-	Handlungshilfe	zur	Umsetzung	der	Lärm-	und	Vibrations-Arbeitsschutz-				

			verordnung,	BG	BAU,	2015

8.3
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•	Österreich	-	Kärnten	-	Kärntner	Bauordnung	1996	K-BO,	geändert	am	11.10.2006

•	Verordnung	der	Oö.	Landesregierung,	mit	der	Durchführungsvorschriften	zum	Oö.	Bautechnikgesetz	2013				

			sowie	betreffend	den	Bauplan	erlassen	werden	(Oö.	Bautechnikverordnung	2013	-	Oö.	BauTV	2013)

•	(Land	Wien)	Gesetz	vom	26.	Jänner	1973	zum	Schutz	gegen	Baulärm,	zuletzt	geändert	durch	LGBl						

			2001/78	am	12.10.2001

•	(Land	Tirol)	Verordnung	der	Landesregierung	vom	15.	September	1998,	mit	der	Grenzwerte	für	den		

			Baulärm	und	die	Art	ihrer	Messung	festgelegt	werden	(Baulärmverordnung	1998),	LGBl.	Nr.	91/1998

•	Baulärm-Richtlinie	-	Richtlinie	über	bauliche	und	betriebliche	Maßnahmen	zur	Begrenzung	des	Baulärms

			gemäß	Artikel	6	der	Lärmschutz-Verordnung	vom	15.	Dezember	1986,	Bundesamt	für	Umwelt	BAFU,		

			Bern,	Stand	2011

•	NFS	2004:15	-	Naturvårdsverkets	allmänna	råd	om	buller	från	byggplatser	(Baustellenlärmrichtlinie				

			Schweden),	ISSN	1403-8234,	9	december	2004

•	BGH,	Urteil	vom	16.07.2010,	Az:	V	ZR	217/09,	IBR	2010,	629:

			Der	Bauunternehmer	haftet	bei	Schäden	am	Nachbargrundstück	nicht	unter	dem	Gesichtspunkt	des	

			nachbarrechtlichen	Ausgleichsanspruchs.	Dieser	richtet	sich	vielmehr	gegen	den	Eigentümer	des				

			Grundstücks,	von	dem	die	Störungen	ausgehen,	regelmäßig	also	gegen	den	Bauherrn.	

•	BVerwG,	Urteil	vom	13.05.2009,	Az:	9	A	72.07,	IBRRS	2010,	0284:

			Bei	welcher	Relation	zwischen	Kosten	und	Nutzen	die	Unverhältnismäßigkeit	des	Aufwandes	für	aktiven				

			Lärmschutz	anzunehmen	ist,	bestimmt	sich	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls.	Ziel	der	Bewertung	der				

			Kosten	hinsichtlich	des	damit	erzielbaren	Lärmschutzeffekts	muss	eine	Lärmschutzkonzeption	sein,	die		

			auch	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Gleichbehandlung	der	Lärmbetroffenen	vertretbar	erscheint.

•	OLG	Köln,	Urteil	vom	09.01.2002,	Az:	11	U	223/98,	IBRRS	2002,	1859:

			Der	planende	Architekt	ist	dafür	verantwortlich,	dass	das	Bauwerk	die	an	den	Schallschutz	zu	stellenden		

			Anforderungen	erfüllt.

•	OVG	Rheinland-Pfalz,	Beschluss	vom	08.12.2009,	Az:	8	B	11243/09,	BauR	2010,	747:

			Zur	Beurteilung	von	Baustellenlärm	und	dem	Stand	der	Technik	nach	der	Allgemeinen	Verwaltungs-

			vorschrift	zum	Schutz	gegen	Baulärm.

Weitere	Gerichtsurteile	zur	Thematik	finden	Sie	unter	www.baulärmportal.de.
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•	Bank,	M.	[2007]:	Basiswissen	Umwelttechnik,	Vogel	Verlag

•	Becher	et	al.	[1995]:	Lärm	und	Vibration	am	Arbeitsplatz,	Wirtschaftsverlag	Bachem

•	Englert-Dougherty,	S.	[2016]:	Baulärm	und	Sozialadäquanz,	Verlag	Peter	Lang		

			(mit	umfassender	Sammlung	von	Gerichtsurteilen	zu	Baulärm)

•	Jungkind,	Nohl	[1986]:	Handlungshilfe	Lärm,	TÜV	Rheinland

•	Maue,	J.H.	[2009]:	0	Dezibel	+	0	Dezibel	=	3	Dezibel,	Erich	Schmidt	Verlag

•	Maue,	J.H.	[2011]:	Lärmmessung	im	Betrieb,	Erich	Schmidt	Verlag

•	Müller,	A.	[2009]	Schallschutz	in	der	Praxis,	Grundlagen	–	Recht	–	Fallbeispiele,	Fraunhofer	IRB	Verlag

•	Maute,	D.	[2006]:	Technische	Akustik	und	Lärmschutz,	Hanser	Verlag

•	Schirmer,	W.	[2006]:	Technischer	Lärmschutz,	VDI	Verlag

•	Sinambari,	Sentpali	[2014]:	Ingenieurakustik,	Springer	Vieweg

	

Neben	den	hier	genannten	Quellen	liegen	auch	die	unter	Kapitel	8	aufgeführten	Dokumente	diesem		
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